
 Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Martin Böhm AfD 
vom 22.08.2022

Stromausfall- (Blackout-)Krisenvorsorge für die Staatsregierung

Anfang Juli hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder bei verschiedenen Gelegen-
heiten, unter anderem in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“, vor den Folgen 
eines Gasnotstands sowie von Stromausfällen gewarnt (Link: www.news.de1). Inso-
fern ist es von Interesse, zu erfahren, ob die Staatsregierung nicht nur das nötige 
Problembewusstsein entwickelt, sondern auch konkrete Vorkehrungen vor allem für 
Stromausfälle von längerer Dauer getroffen hat.

1 https://www.news.de/politik/856372113/markus-soeder-warnt-vor-blackout-und-gas-knappheit-
wegen-energiekrise-csu-chef-sieht-verantwortung-fuer-energie-notlage-bei-bundesregierung/1/

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.a) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts bis zu einer Dauer von 24 Stunden die Kommunika-
tion innerhalb der Staatsregierung sicherzustellen?   3

1.b) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts mit einer Dauer von länger als 24 Stunden die Kom-
munikation innerhalb der Staatsregierung sicherzustellen (bitte de-
tailliert ausführen, wie die Kommunikation geregelt werden soll, 
wenn elektronische Mittel komplett ausfallen, z. B. Botendienste und 
deren Einsatzbereitschaft, Fortbewegungsmittel etc.)?   3

1.c) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts bis zu einer Dauer von 24 Stunden die Kommunika-
tion der Staatsregierung mit dem Parlament sicherzustellen?   4

2.a) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts mit einer Dauer von länger als 24 Stunden die Kom-
munikation der Staatsregierung mit dem Parlament sicherzustellen 
(bitte detailliert ausführen, wie die Kommunikation geregelt werden 
soll, wenn elektronische Mittel komplett ausfallen, z. B. Botendienste 
und deren Einsatzbereitschaft, Fortbewegungsmittel etc.)?   4

2.b) Über wie viele Notstromaggregate verfügen die Staatskanzlei und 
die Staatsministerien sowie die untergeordneten Landesämter und 
Behörden, insbesondere die Polizei (bitte detailliert aufführen und 
zuordnen sowie Kapazitäten der Notstromaggregate angeben)?   4
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2.c) Über wie viele Satellitentelefone verfügen die Staatskanzlei, die 
Staatsministerien sowie die untergeordneten Landesämter und Be-
hörden, insbesondere die Polizei (bitte detailliert aufführen und zu-
ordnen)?   4

3.a) Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass im Fall eines längeren 
Blackouts die Staatsminister den Amtssitz zu Sondersitzungen er-
reichen?   5

3.b) Welche speziellen Sicherheitskonzepte bestehen im Fall eines län-
geren Blackouts für die Staatskanzlei und die Staatsministerien 
(bitte ausführlich erläutern)?   5

Hinweise des Landtagsamts   6
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen 
mit der Staatskanzlei und allen Ressorts  
vom 31.01.2023

1.a) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts bis zu einer Dauer von 24 Stunden die Kommunika-
tion innerhalb der Staatsregierung sicherzustellen?

1.b) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts mit einer Dauer von länger als 24 Stunden die Kom-
munikation innerhalb der Staatsregierung sicherzustellen (bitte 
detailliert ausführen, wie die Kommunikation geregelt werden soll, 
wenn elektronische Mittel komplett ausfallen, z. B. Botendienste und 
deren Einsatzbereitschaft, Fortbewegungsmittel etc.)?

Die Fragen 1 a und 1 b werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Ein kurzzeitiger Stromausfall von wenigen Sekunden bis zu einigen Stunden kann 
regelmäßig ohne gravierende Einschränkungen überbrückt werden. Dies gilt nament-
lich für notstromversorgte, für die Aufrechterhaltung der staatlichen Kernaufgaben un-
verzichtbare Dienststellen der Staatskanzlei und der Staatsministerien. Insbesondere 
für kritische Standorte wird zusätzliche Vorsorge zur Sicherstellung der Verfügbarkeit 
von Telekommunikationsnetzen getroffen. Im Falle eines nur kurzfristigen Ausfalls der 
Stromversorgung ist nicht mit wesentlichen Einschränkungen der Kommunikations-
möglichkeiten zu rechnen. Auch im Bereich der Mobilfunk-Grundversorgung sind 
nach Providerangaben Vorkehrungen zur Notstromüberbrückung getroffen. Die 
Sicherstellung des Betriebs von Telekommunikationsnetzen und die Krisenvorsorge 
der Netzbetreiber fällt in erster Linie in deren Verantwortung und ist darüber hinaus in 
die allgemeine Zuständigkeit des Bunds.

Ein langanhaltender großflächiger Stromausfall („Blackout“) wird mit zunehmendem 
Fortgang zum Ausfall der üblichen elektronischen Kommunikationswege führen. In 
diesem Fall ist ein Austausch zwischen der Staatskanzlei und allen Ressorts sicher-
gestellt.
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1.c) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts bis zu einer Dauer von 24 Stunden die Kommunika-
tion der Staatsregierung mit dem Parlament sicherzustellen?

2.a) Welche Maßnahmen hat die Staatsregierung getroffen, um im Fall 
eines Blackouts mit einer Dauer von länger als 24 Stunden die Kom-
munikation der Staatsregierung mit dem Parlament sicherzustellen 
(bitte detailliert ausführen, wie die Kommunikation geregelt wer-
den soll, wenn elektronische Mittel komplett ausfallen, z. B. Boten-
dienste und deren Einsatzbereitschaft, Fortbewegungsmittel etc.)?

Die Fragen 1 c und 2 a werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Die Verfassung des Freistaates Bayern (BV) knüpft aus guten Gründen den Sitz des 
Landtags an den Sitz der Staatsregierung (Art. 17 Abs. 1 BV). Selbst bei einem Aus-
fall elektronischer Kommunikationsmittel ist daher eine zuverlässige Verständigung 
sichergestellt.

2.b) Über wie viele Notstromaggregate verfügen die Staatskanzlei und 
die Staatsministerien sowie die untergeordneten Landesämter und 
Behörden, insbesondere die Polizei (bitte detailliert aufführen und 
zuordnen sowie Kapazitäten der Notstromaggregate angeben)?

Die Handlungsfähigkeit der Staatsregierung und der öffentlichen Verwaltung in Bay-
ern ist auch bei einem langanhaltenden großflächigen Stromausfall sichergestellt. 
Die Liegenschaften der Staatsregierung sowie der nachgeordneten Behörden sind 
ausreichend notstromgesichert. Namentlich die mit Sicherheitsaufgaben betrauten 
Behörden verfügen in der Regel über eine Notstromabsicherung, die eine Wahr-
nehmung der Tätigkeit für einen ausreichenden Zeitraum mit entsprechendem Treib-
stoffvorrat auch bei Totalausfall der Stromversorgung ermöglicht.

Detailliertere Auskünfte zu Einzelstandorten und konkreten Kapazitäten können aus 
Sicherheitsgründen nicht erteilt werden. Unter Abwägung des parlamentarischen 
Auskunftsinteresses einerseits und des Geheimhaltungsbedarfs der öffentlichen Ver-
waltung zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit sowie zur Wahrung der Staats- 
und Regierungsfunktionen im Krisenfall andererseits kommt eine Übermittlung der 
gewünschten sensiblen Informationen auch unter Einstufung als Verschlusssache 
nicht in Betracht.

2.c) Über wie viele Satellitentelefone verfügen die Staatskanzlei, die 
Staatsministerien sowie die untergeordneten Landesämter und Be-
hörden, insbesondere die Polizei (bitte detailliert aufführen und zu-
ordnen)?

Die Staatsregierung hat sich auch im Bereich der Satellitenkommunikation im Hin-
blick auf spezifische Gefährdungslagen und Krisenfälle abgesichert. In Ergänzung zu 
den bereits vorhandenen mehr als 50 Satellitentelefonen in den Geschäftsbereichen 
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI), des Staats-
ministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH) und des Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) hat das StMI Satelliten-Sprech-
funkgeräte für alle Ressorts, sämtliche bayerische Katastrophenschutzbehörden 
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(StMI, Regierungen, Kreisverwaltungsbehörden) sowie die Bayerische Polizei be-
schafft. Die Geräte sollen ausdrücklich als weitere Rückfallebene zur zuverlässigen 
Kommunikation auch bei Ausfall aller anderen Kommunikationsmittel etwa bei einem 
großflächigen langanhaltenden Stromausfall dienen. Jede Behörde erhält in der 
Regel drei Satelliten-Sprechfunkgeräte, für den Bereich der Bayerischen Polizei wer-
den knapp 100 Geräte bereitgestellt.

3.a) Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass im Fall eines längeren 
Blackouts die Staatsminister den Amtssitz zu Sondersitzungen er-
reichen?

Die Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen ist elementarer Be-
standteil jeder Krisenvorsorge. Die Mitglieder der Staatsregierung verfügen jeweils 
über Dienstwagen. Sofern Tankstellen aufgrund des Stromausfalls nicht mehr re-
gulär geöffnet werden können, wird eine Betankung der Dienstwagen über die Vor-
haltungen für die Kritische Infrastruktur sichergestellt, wie dies etwa auch für die 
Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Bayerische Polizei bayernweit der Fall wäre.

3.b) Welche speziellen Sicherheitskonzepte bestehen im Fall eines län-
geren Blackouts für die Staatskanzlei und die Staatsministerien 
(bitte ausführlich erläutern)?

Ein langanhaltender großflächiger Stromausfall („Blackout“) stellt eine spezifische 
Krisensituation dar. Wie alle Unglücks- und Katastrophenfälle erfordert auch dieses 
Szenario vorbeugende Maßnahmen, um Schäden an staatlichen Dienstgebäuden 
und Einrichtungen sowie die Gefährdung von Leib und Leben der sich darin auf-
haltenden Personen vermeiden oder zumindest verringern zu können. Hier greifen die 
Vorkehrungen für den organisierten Behördenselbstschutz, der von allen Ressorts 
eigenverantwortlich umgesetzt wird.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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